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Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Bau- und Verkehrsausschuss 21.07.2022 vorberatend 
Sozial-, Familien- und Kulturausschuss 21.07.2022 vorberatend 
Sozial-, Familien- und Kulturausschuss 20.03.2023 beschließend 
Sozial-, Familien- und Kulturausschuss 27.06.2023 vorberatend 
Bau- und Verkehrsausschuss 27.06.2023 vorberatend 
Gemeindevertretung der Gemeinde Lahnau 13.07.2023 beschließend 

 
Betreff: 
Antrag zum Neu-/Wiederaufbau des Spielpunktes 
– des kleineren Spielplatzes, im Bereich des Amthof-Areals, 
Lahnstraße/Ecke Gießener Straße im Ortsteil Atzbach 
Antrag der geo-Fraktion vom 13.06.2022 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand, eine Planung für den Neuaufbau und 
die Neukonzeptionierung des kleinen Spielplatzes/Spielpunktes im Bereich des alten Amthof-Areals 
erstellen zu lassen. 
 
Der neue Spielpunkt ist auf dem seitherigen Gelände im Bereich der Einmündung 
Lahnstraße/Gießener Straße zu errichten, welches in Gemeindebesitz ist: 
 

Gemarkung Atzbach, Flur 20, Flurstück 1/2 
 
Die aus Bruchsteinen bestehende Einfriedigungsmauer ist zu erhalten und an den erforderlichen 
Stellen zu sanieren. Der Blick von der Gießener Straße auf das denkmalgeschützte Amthofgebäude 
ist dauerhaft zu erhalten. Die Gestaltung der Fläche ist so anzupassen, dass sie dem Bild als 
Eingangstor in den historischen Atzbacher Ortskern, das Atzbacher Unterdorf, gerecht wird. 
 
Entsprechende Mittel sind für den Haushaltsplan des Jahres 2023 vorzusehen. Über die Höhe der 
nötigen Mittel ist die Gemeindevertretung bis Ende November 2022 zu informieren. 
 

Die Planung ist zunächst dem Bau- und Verkehrsausschuss sowie dem Sozial-, Familien- und 
Kulturausschuss vorzulegen. 
 
Die Planung und Umsetzung ist in das laufende Gesamtverfahren für Spielplätze in Lahnau 
einzubinden. 
 
Antrag: 
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Die genannte Fläche darf keinesfalls einer Bebauung zugeführt werden. Sie ist Teil des 
Gesamtbildes des historischen Amthof-Geländes. Zweckbauten an dieser Stelle wären eine Sünde 
für den gewachsenen Atzbacher Ortskern. In den letzten 20 Jahren sind schon zu viel Fehler mit 
dem Bau von Gebäuden in Lahnau, begangen worden. Daher ist hier äußerste Sensibilität gefragt. 
 
Außerdem braucht es dringend in der engeren Ortslage auch Aufenthalts- und Freizeitflächen, wozu 
die Spielfläche an der Stelle weiterhin sehr gut dienen könnte. 
 
Anmerkung:  
 
Die Mittelbereitstellung in einem anderen Haushaltsjahr ist denkbar, dann bedarf es bei 
Beschlussfassung jedoch der Nennung eines konkreten Alternativjahres. 
 
 
 
 
Markus Velten 
Fraktionsvorsitzender 




